
  Pensionskasse Rheinmetall 
  Birchstrasse 155 
  CH-8050 Zürich 

  info@pkrheinmetall.ch 
  +41 (0)44 552 61 00 

 
 

Überweisung der Freizügigkeitsleistung bei Austritt 

Sie werden in Kürze aus der Pensionskasse Rheinmetall austreten. Bitte teilen Sie mittels diesem 
Formular mit, wohin wir Ihr angespartes Altersguthaben (Freizügigkeitsleistung) überweisen kön-
nen. Ohne Ihren Gegenbericht werden wir ein Freizügigkeitskonto bei der UBS Freizügigkeitsstif-
tung in Basel für Sie eröffnen. 
 
 
Personalien 

Name:  Vorname: 

   

Sozialversicherungs-Nr.:  Geburtsdatum: 

   

Zivilstand:  Strasse & Nr.:  

   

Private Telefonnr.:  PLZ & Ort: 

   

Private E-Mailadresse:   

   

 

Weiterleitung der Freizügigkeitsleistung an die neue Pensionskasse 

 Die Freizügigkeitsleistung ist an die Vorsorgeeinrichtung meines neuen Arbeitgebers zu  
    überweisen. 
 

Neue Pensionskasse:  IBAN: 

   

Strasse / Nr.:  PLZ / Ort: 

   

Neuer Arbeitgeber:   

   

 

Weiterleitung an eine Freizügigkeitsstiftung: 

 Ich habe noch keinen neuen Arbeitgeber. Bitte überweisen Sie die Freizügigkeitsleistung an: 

Neue Freizügigkeitsstiftung:  IBAN: 

   

Strasse / Nr.:  PLZ / Ort: 

   

 
 Oder auf ein Sperrkonto, lautend auf meinen Namen, bei der UBS Freizügigkeitsstiftung,  

    Basel.  
 

Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung 

 Ich beantrage die Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung. (Zulässig nur bei Aufnahme  
    Selbstständigkeit im Haupterwerb, beim Verlassen des Wirtschaftsraum Schweiz / Liechten- 
    stein, wobei bei Ausreise in einen EU/EFTA-Staat lediglich der überobligatorische Anteil der  
    Freizügigkeitsleistung bar ausbezahlt werden kann oder infolge Geringfügigkeit, sofern die  
    Freizügigkeitsleistung kleiner als ein jährlicher Arbeitnehmerbeitrag ist.) 


